
Seit acht Jahren kümmert sich der 
Schlossverein Dahlen um den Pracht
bau der Heidestadt. Von ur sprüng lich 
17 auf 70 Mitglieder ist er in dieser 
Zeit angewachsen. Der Verfall ist seit
her gestoppt, erste Räume nutzbar 
gemacht. Schloss führungen für Kinder 
und Ju gendl iche sind mittlerweile fes
ter Bestandteil der Vereinsarbeit, ver
schiedene Ver an stal tun gen werden 
gemeinsam mit der Natur bühne Dorn
reichenbach or ga nisiert. Wer den gro

ßen Saal, in dem 200 Zuschauer Platz 
finden, einmal selbst erleben möchte, 
dem bietet sich am 15. Oktober um 
17.30 Uhr beim Irish-Folk-Konzert 
die Gelegenheit dazu! Und auch an al
len anderen Tagen ist das eindrucks
volle Barockschloss jederzeit einen 
Besuch wert. 

  Schloss Dahlen 
Schlossstraße, 04774 Dahlen 
Tel.: 034361 51468

Gleich drei junge Männer haben 
ihre Berufskarrieren mit einer 
Ausbildung beim AV „Un-
te re Döllnitz“ begonnen. 
Die Wasser Zeitung hat sie 
auf der Kläranlage in Oschatz 
getroffen.

Tom Altmann, Lucas 
Büttler und Domi
nic Göpel steck en 

mittendrin in der Aus bil
dung. Tom und Lucas werden Fachkraft 
für Abwasser technik, Dominic darf sich 
nach Ausbildungsende Elektroniker für 
Auto matisierungstechnik nennen.
 
Moderne Hightech-Berufe

Tom, Lucas und Dominic haben ge
rade auf der Kläranlage zu tun, als sie 
der Wasser Zeitung erklären, warum 
die Ausbildung beim Abwasserver
band die richtige Entscheidung war. 
„Viele Menschen denken doch noch, 
Arbeit in Kanälen ist reine Drecksar
beit“, erzählt Tom. „Das stimmt natür
lich nicht, wir haben einen richtigen 
HightechBeruf. Wir filmen Kanäle 
mit hochauflösenden Kameras und 
unsere Spülfahrzeuge sind vollge
packt mit Technik. Klar macht man 
sich auch mal die Hände schmutzig, 
aber dafür gibt's ja schließlich Hand
schuhe.“ Dominic ergänzt: „Kaum 
eine Branche ist technisch so weit 
entwickelt wie die unsere. Das hat 
mich gereizt. Wir arbeiten mit Ro
botern, Computern und Steuerungs
technik. Außerdem sitzen wir nicht 
den ganzen Tag im Büro. Das wäre 
nichts für mich gewesen.“ Was sie 

denn anderen Jugendlichen raten 
würden, die über einen Beruf 
in der Wasserwirtschaft nach

denken? Tom: „Bewerbt euch un
bedingt! Ein bisschen Interesse 
für die naturwissen schaftlichen 

Fächer müsst ihr allerdings schon 
mitbringen, sonst wird das 
nichts.“ Dominic ergänzt: „Das 
Coole ist die Abwechslung, hier 
ist kein Tag wie der andere. Zu
dem tun wir aktiv was für un
sere Umwelt und tragen eine 

hohe Verantwortung.“ 

Weiterbildung wird unterstützt

Was die beiden verschwiegen ha
ben: Nach Ausbildungsende muss 
noch lange nicht Schluss sein. 
Weiter bil dun gen zum Meister oder 
ein berufs begleitendes Studium sind 
realistische Optionen, um die Karri
ereleiter weiter empor zu klettern. 
Der AV „Untere Döllnitz“ unterstützt 
seine Mitarbeiter bei solchen Vor
haben. Bei erfolgreichem Abschluss 
bieten sich den Azubis gute Chancen 
auf Weiterbeschäftigung im Verband. 
Gefragte  Fachkräfte in einer krisen
sicheren Branche sind sie dann oh
nehin.
 

  Übrigens: Die aktuellen 
Stellenausschreibungen  
des AV findet ihr auf Seite 2 

sowie im Internet unter:  
www.abwasser-

oschatz.de.
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Zeiten ändern sich

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist noch nicht lange her, da 
drohten besorgte Mütter ihren 
Söhnen: „Wenn du in der Schule 
nicht aufpasst, wird aus dir ein 
Jauche fahrer.“ Heute ist das Ge
gen teil der Fall: Eine Karriere in 
der (Ab) Wasserwirtschaft ver
langt gute Noten, vor allem in den 
naturwissenschaftlichen Fäch ern. 
Biologie, Chemie, Physik und Ma
thematik gehören zum Ar beits all
tag und aus dem einst un be lieb
ten Beruf des Entsorgers wurde 
der hochqualifizierte Klär werks
manager von heute. Er ist ein 
bestens ausgebildeter Fachmann, 
der sich mit moderns ten Techno
logien aus kennt und eine hohe 
gesellschaftliche Verantwortung 
trägt. Wenn die Anforderungen 
steigen, wird die Anzahl geeigne
ter Kandid a ten kleiner. Das spü
ren die Abwasser entsorger hier
zulande seit Jahren. Deshalb mein 
Aufruf an alle Eltern: Erzählen Sie 
Ihrem Kind von den Chancen in 
der Wasserwirtschaft, wo sich
ere, zukunftsträchtige und ver ant
wortungsvolle Berufe im öffent
lichen Dienst warten! 

Frank-Peter Streubel, 
Geschäftsführer des  
AV „Untere Döllnitz“
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KKA-Wartung:  
Protokolle nur noch 

digital
Ab sofort nimmt der AV „Un
tere Döllnitz“ die Wartungspro
tokolle privater Kleinkläranla
gen (KKA) nur noch in digitaler 
Form kosten frei entgegen. Eine 
entsprechende Satzungsände
rung wurde von der Verbands
versammlung beschlossen. Der 
AV bittet daher alle KKA Be sit
zer, sich mit ihren War tungs un ter
neh men in Verbindung zu set zen. 

Nachwuchsförderung: Drei Azubis lernen beim Abwasserverband

eine Berufung fürs leben

SCHloSSpartie

Der „Alte Fritz“ Friedrich II. residierte 1763 hier im Schloss.

Von jetzt an geht es nur noch aufwärts!  
Dominic Göpel (l.) und Tom Altmann  

haben die ersten Schritte auf ihrer Karriereleiter  
bereits gemacht.  Foto: SPREE-PR / Arndt
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„Du bist ein  
Technik-Freak? Dann 

bewirb dich!“

„Das Coole  
ist die  

Abwechslung!“



Feuerwehrübung ein voller Erfolg / AV-„Mitarbeiter“ aus Schlammstapelbehälter gerettet

ersten Mal erlebten, griff ein Rädchen reibungslos ins nächste. Im Handumdrehen 
lag die Puppe auf der Trage und konnte nach oben gezogen werden. Bei ei

nem echten Einsatz hätten Rettungssanitäter den Verletzten nun sofort 
versorgt und ins nächste Krankenhaus gebracht.  

Weniger als 30 Minuten  
vom Notruf bis zur Rettung

Die Feuerwehrübung dauerte gerade einmal 25 Mi
nuten vom Alarm bis hin zur Rettung. Eine gute 

Zeit, fanden die Kameraden. Im Ernstfall ginge 
es wahrscheinlich noch schneller, versich er ten 

sie hin ter her.

1  Unmittelbar nachdem die Feuer-
wehr auf der Kläranlage angerückt 
war, begannen zwei Kameraden den 
Abstieg in den Schlamm.

2  Der „Verunglückte“ (in weiß) 
wurde auf die Trage gelegt und 
geborgen. 

3  Mit Hochdruck ließen sich  
die wasserfest gekleideten  

Kameraden anschließend  
reinigen.

Es war zwar nur eine Übung, dennoch waren alle Beteiligten mit vollem 
Ernst bei der Sache. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten aus zur 
Kläranlage Oschatz,  um einen verunglückten Mitarbeiter aus 
dem Schlamm zu ziehen.

Schwerer Unfall auf der Oschatzer Kläranlage! Diese 
Meldung erreichte die Feuer wehr an einem frü
hen Montag abend Anfang Juli. Inner halb von 

Minuten rückten vier Fahrzeuge aus Oschatz und 
Schmorkau mit Blaulicht und Sire ne an und die 
gut geschulten Kame rad en begannen unver
züglich mit dem Rettungseinsatz.
Der in das Schlammstapelbecken gefallene 
„Mitarbeiter“ entpuppte sich glücklicher
weise als Attrappe, dennoch blieben die 
Retter in Rot hochkonzentriert. Schließ
lich sind solche Übungen genau dafür 
da, um im Ernstfall bestens vorbereitet 
Leben retten zu können. 

Schweres Gerät und großes  
Geschick halfen bei Rettung

Zum Glück für die Feuerwehrmän
ner war der Behälter nicht wie üblich 
5,5 Meter, sondern lediglich einen gu
ten halbem Meter mit Klärschlamm ge
füllt. Trotzdem mussten schweres Gerät 
und viel Geschick aufgewendet wer
den, um die im Schlamm liegende 
Puppe zu erreichen. Zwei Männer 
kletterten schließlich – gut gesi
chert und mit wasserfester Klei
dung sowie Atemmaske ausge
rüstet – ins Becken hinab. Der 
„Verunglückte“ lag bewegungs
los im Schlamm. Knietief wate
ten die beiden Retter durch den 
Schlamm, unter dem sich verbor
gene Rohre, Pumpensenken und Be
lüftungsteller befanden, was die Ret
tung weiter erschwerte. Obwohl die meisten 
FFWKameraden solch eine Rettung zum  
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2. Änderungssatzung zur  
Gebührensatzung vom 18. 11. 2013

Auf Grund von
-  § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1  

des Sächsischen Gesetzes über  
kommunale Zusammenarbeit 
(SächsKomZG) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 3. März 
2014 (GVBl. S. 196), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 Absatz 1 des  
Gesetzes vom 13. Dezember 2016  
(SächsGVBl. S. 652),

-  §§ 4, 14 und 124 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. März 
2014 (GVBl. S. 146), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652), 

-  § 2 Absatz 1 und § 9 Absatz 1 des 
Sächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (SächsKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Okto-
ber 2012 (GVBl. S. 562, 566),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Oktober 2016 
(SächsGVBl. S. 504),

-  §§ 54 – 61 des Gesetzes zur  
Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasser haushaltsgesetz - WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. August 2016 (BGBl. I S. 1972), in 
Verbindung mit §§ 50-54 des  
Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) vom 12. Juli 2013 (GVBl. 
S. 503), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 8. Juli 2016 (GVBl. S. 287)

hat die Verbandsversammlung des Ab-
was serverbandes „Untere Döllnitz“ 
in ihrer Sitzung am 04. 09. 2017 die 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 – Änderungen
Die Gebührensatzung (GebS) vom 
18. 11. 2013 in der Fassung der 1. Ände-
rungs  sat zung vom 24. 10. 2016 wird wie 
folgt geändert:
1.  § 6 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 

2 angefügt:„Von der Absetzung  
ausgenommen ist eine Wassermenge 
von 20 Kubikmeter pro Jahr je  
einwohnermelderechtlich erfasste 
Personen.“

2.  § 10 Abs. 9 wird wie folgt neu gefasst: 
„(9) In den Fällen der Absätze 7 und 
8 erhebt der Abwasserverband die 
folgenden sonstigen Gebühren: 
1. für die Verlegung zusätzlicher 
Schlauchlängen, soweit länger als 
20 Meter, je Meter:1,19 €, 
2. für eine Zwischenreinigung  
wegen starker Verschmutzung oder 
die Endreinigung vor Außerbetrieb-
nahme, pro Vorgang: 44,51 €, 
3. für den vergeblichen Entsor-
gungsversuch, pro Versuch: 31,77 €, 
4. wegen erhöhtem Feststoffgehalt, 
pro Kubikmeter Abwasser: 10,23 €, 
5. für die zusätzlich erforderliche 
Vermessung und Bauzustandsein-
schätzung oder Anlagendokumen-
tation, pro Vorgang: 10,11 €.“

3.  § 14 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 14 Vorauszahlungen

(1)  Auf die voraussichtliche Gebüh-
renschuld nach § 10 Abs. 1, 2, 
3, 4, 5 und 6 sowie § 10a Abs. 1 
sind Vorauszahlungen zu  
leisten, denen jeweils ein Sechs-
tel der Summe aus Verbrauchs- 
und Grund gebühr des Vorjahres 
zu Grunde zu legen ist. Änderun-
gen der Gebührenhöhe, insbe-
son dere durch Absetzungen, sind 
zu berücksichtigen. Die Voraus-
zahlungsbeträge sind auf volle 
EUR-Beträge abzurunden. 

(2)  Die Vorauszahlungen sind  
jeweils zum 01. 02., 01. 04., 
01. 06., 01. 08., 01. 10. und 01. 12. 
eines jeden Jahres zu leisten. 
Wird der Gebühren bescheid 
nach Ablauf eines oder  
mehrerer der Fälligkeitstermine 
nach Satz 1 erstellt, können  
Vorauszahlungen auch zu den 
Fälligkeitsterminen des Folge-
jahres, die den abgelaufenen 
Fälligkeits terminen entsprechen, 
festgesetzt werden. 

(3)  Beträgt die Summe der Voraus-
zahlungen für die Teilleistung 
Niederschlagswasserentsorgung 
weniger als 60,00 EUR, ist ab-
weichend von Absatz 1 und 2 auf 
die voraussichtliche Gebühren-
schuld nach § 10 Abs. 5 und 6  
nur eine Vorauszahlung zum 
01. 07. eines jeden Jahres in 
Höhe dieser Summe zu leisten.

(4)  Fehlt eine Vorjahresabrechnung 
oder bezieht sich diese nicht auf 
ein volles Kalenderjahr, wird 
die voraussichtliche Gebühren-
schuld geschätzt.“
Artikel 2 – In-Kraft-Treten

(1)  Soweit Abgabenansprüche nach 
dem bisherigen Satzungsrecht auf 
Grund des SächsKAG oder des  
Vorschaltgesetzes Kommunal-
finanzen bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, die im 
Zeitpunkt des Entstehens der  
Abgabenschuld gegolten haben.

(2)  Artikel 1 tritt am 01. 01. 2017  
in Kraft.
Hinweis nach § 4 Absatz 4  

SächsGemO 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften zstande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ih-
rer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der  
Satzung verletzt worden sind,

3.  der Verbandsvorsitzende dem  
Beschluss gemäß § 56 Abs. 3  
in Verbindung mit § 21 Abs. 3   
SächsKomZG wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1  
genannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den  
Beschluss beanstandet hat 

oder
b)  die Verletzung der Verfahrens-  

oder Formvorschrift gegenüber dem 
Abwasserverband „Untere Döllnitz“ 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht  
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden,  
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese  
Verletzung geltend machen. 

Oschatz, den 05. 09. 2017

Andreas Kretschmar 
Verbandsvorsitzender

AMTSblATT DES AV „UNTErE DöllNiTZ“

Amtliche BekAnntmAchungen  
des AV „untere döllnitz“ 23. 09. 2017azubi gesucht!

Spiel und Spaß auf Kläranlage

Die Grabenbornschleuse ist der 
größte Kanal in Oschatz. Die 

Wände des 1,40 Meter hohen und ca. 
einen Meter breiten Kanals, der aus 
dem 19. Jahrhundert stammt, wurden 
aus Bruchsteinen, und die Gewölbede
cke aus Klinkersteinen gesetzt. Er ver
läuft auf 200 Meter Länge zwischen 
dem LidlParkplatz und dem Garagen
komplex Schmorlstraße. 
AVMitarbeiter stellten nach der Aus
wertung von KanalTVBildern Schä
den an dem extrem großen Kanal 
fest und beauftragten das Institut für 
Wasser wirtschaft Halbach aus Wer
dau damit, diesen genau zu un ter
suchen. Sie fanden offene Fugen, aus

gespülte Gerinne, nicht fachmännisch 
hergestellte Kanal anschlüsse und un
dichte Stellen im Mauerwerk, durch 
die Fremdwasser eintritt. Die Instituts
mitarbeiter erstellen ein Gutachten 
über die Gra ben bornschleuse, damit 
die Sanierung des größten Oschatzer 
Ka nal abschnittes langfristig in den In
vestitionsplan des Abwasserverban
des aufgenommen werden kann.

Im Rahmen des Ferienprogrammes besuchten im Juli ein Dutzend 
Kinder vom Kindergarten Gastewitz die Kläranlage in Oschatz.  
AV-Mitarbeiter Peter Jahn (Teamleiter Kanal) zeigte den Kleinen, wie 
das Abwasser mechanisch und biologisch gereinigt wird, bevor es 
sauber in die Döllnitz sprudeln kann. Dabei stellten die Kinder im 
Alter zwischen drei und sechs Jahren jede Menge Fragen und waren 
fasziniert von den riesigen Becken, den Geräuschen und den großen 
Wassermengen auf der Anlage.
Am meisten begeisterte die Kindergartenkinder aber das  
„auf die Hupe drücken“ im Führerhaus des orange leuchtenden 
Hochdruckspülfahrzeuges und das „Plüschratten jagen“ mit  
der Kanalkamera. Foto: AV „Untere Döllnitz“

Als unser Azubi bist du für mehr als 
200 Kilometer Kanalnetz, 12 Klär
anlagen, 17 Pumpstationen und meh 
rere Regen becken mit verantwort
lich und kannst unser Team ab 
Herbst 2018 in folgenden Ausbil
dungsberufen unterstützen:

•  Fachkraft für  
Abwassertechnik (m/w)

•  Elektroniker/in für Auto-
matisierungstechnik (m/w)

•  Fachkraft für  
Rohr-, Kanal- und 
Industrieservice (m/w)

Grabenbornschleuse in oschatz begutachtet

Björn Halbach (l.) und Thomas 
Stern vom Institut für Wasser-
wirtschaft Halbach begaben sich 
zwischen Mai und Juli mehrfach 
in die Oschatzer Unterwelt. 
Foto: AV „Untere Döllnitz“

er Abwasserverband „Untere 
Döllnitz“ verabschiedete Ende 

August eine seiner verdienstvollsten 
Mitarbeiterinnen. Marlies Otto war 
seit 1995 für den Abwasserverband in der 
Verwaltung tätig. 

Gebührenabrechnung, Dokumentation und Kundenservice waren einige von 
vielen Aufgaben, die sie in ihren 22 Jahren beim Verband stets zuverlässig 
und mit viel Engagement bewältigte. 

Der AV „Untere Döllnitz“ wünscht der frisch gebackenen Pensio närin 
einen tollen Start in den neuen Lebens abschnitt!

 

Fotos (3): Dirk Hunger

Bist du handwerklich geschickt und 
hast Interesse an unserer Umwelt?
Dann sende deine Bewerbung bis 
zum 22. Dezember 2017 an den:

Abwasserverband  
„Untere Döllnitz“
Mannschatzer Straße 38
04758 Oschatz
oder online an:  
info@abwasserverband.org

Fragen zur Ausbildung beant
wortet dir Ricarda Wohllebe  
unter: 03435 66690 gern.

Der Abwasserverband „Untere Döllnitz“ sammelt, reinigt und ent-
sorgt das Abwasser der Einwohner von Oschatz, Dahlen, Liebschütz-
berg und Naundorf. Sitz der Verbandsverwaltung ist Oschatz.

Schöpfe auch du dein Potenzial voll aus – mit einer Bewerbung 
beim AV „Untere Döllnitz“! Foto: SPREEPR / Arndt
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kurzer draht 
AV „Untere Döllnitz“
Mannschatzer Straße 38
04758 Oschatz
Öffnungszeiten: 
Mo 9–12 Uhr, 13–16 Uhr
Di 9–12 Uhr, 13–16 Uhr
Mi   geschlossen 
Do 9–12 Uhr, 13 –18 Uhr

Fr 9–12 Uhr

Tel.:  03435 66690
Fax:  03435 666919
E-Mail: 
info@abwasserverband.org
Internet:
www.abwasser-oschatz.de

Bereitschaftsdienst: 
0171 9218451 bei Havarien

Die Verwaltung bleibt am 2. 10. und 30. 10. 2017 geschlossen. Dafür ist 
am 4. 10.  und 1. 11. 2017 von 9–12 und 13–16 Uhr zusätzlich geöffnet.

Beschlüsse / Termine
Beschlüsse  

Verwaltungsrat

Beschluss VR 05/0417 –  
Absetzungsantrag

Beschlüsse  
Verbandsversammlung

Beschluss 01/09. 17 –  
Jahresabschluss 2016 

Beschluss 02/09. 17 –  

Bestätigung Investitionsprogramm 
2018 und Investitionsprognose 
2019–2021 

Beschluss 03/09. 17 –  
„2. Änderungssatzung zur  
Gebührensatzung vom 18. 11. 2013“

Beschluss 04/09. 17 –  
„2. Änderungssatzung zur  
Verwaltungskostensatzung  
vom 13. 10. 2008“ 

Beschluss 05/09. 17 –  
„1. Änderung der Geschäfts ordnung 
für die Verbands versammlung 
und den Verwaltungsrat vom 
29. 03. 2016“ 

Termine

Der nächste Verwaltungsrat findet 
am 11. 10. 2017 und die nächste  
Verbandsversammlung am 
23. 10. 2017 statt.
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2. Änderungssatzung zur Verwaltungskostensatzung vom 13. 10. 2008
Auf Grund von

-  § 25 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen 
(Sächs VwKG) i.d.F.d. Bekanntmachung vom 17. 09. 2003 (Sächs-
GVBl. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130),

-  § 47 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 196), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2016 (SächsGVBl. S. 652),

-  §§ 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 
(GVBl. S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652),

-  § 33 Sächsischen Kommunalabgaben gesetzes (SächsKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. 
S. 562, 566), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 504),

hat die Verbandsversammlung des Ab was ser verbandes „Untere 
Döllnitz“ in ihrer Sitzung am 04. 09. 2017 die folgen de Satzung  
beschlossen:

Artikel 1 – Änderungen

Die Satzung über die Erhebung von Kosten in weisungsfreien Ange-
legenheiten (Verwaltungskostensatzung) vom 13. 10. 2008, geändert 
durch Satzung vom 07. 09. 2009 wird wie folgt geändert:

1.  Die Rechtsgrundlagen werden wie folgt ergänzt: 
„- § 33 Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2012 (GVBl. 
S. 562, 566), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 504),“

2.  § 1 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 
„Unterliegt eine Amtshandlung der Umsatzsteuer, wird diese auf 
den Kosten schuldner umgelegt.“

3.  Die Anlage wird wie folgt neu gefasst:

„Kostenverzeichnis

Die Höhe der Gebühren, Auslagen und des Kostenersatzes bemisst 
sich wie folgt:

1.  Erteilung einer Zweitschrift 1/10 bis 1/2 der für die Erstschrift 
erhobenen Gebühr, mindestens jedoch 5,00 EUR

2.  Auszüge aus Akten,  
- je Seite Format DIN A4 schwarz/weiß 0,15 EUR 
- je Seite Format DIN A4 farbig 0,30 EUR 
- je Seite Format DIN A3 schwarz/weiß 0,25 EUR 
- je Seite Format DIN A3 farbig 0,50 EUR 
- je Seite Format größer DIN A3 schwarz/weiß nach Aufwand 
- je Seite Format größer DIN A3 farbig nach Aufwand

3.  Erteilung einer Genehmigung/Befreiung  
vom Anschluss-/Benutzungszwang 35,00 EUR

4.  Vornahme von Ortsbesichtigungen im Rahmen  
von Antrags-/Genehmigungsverfahren, je angefangene halbe 
Stunde, zzgl. Fahrtkosten 15,00 EUR

5.  Abnahmen von Grundstücksentwässerungsanlagen  
durch Dienstleister nach Aufwand

6.  Abnahmen von Grundstücksentwässerungsanlagen durch  
eigenes Personal, je angefangene halbe Stunde,  
zzgl. Fahrtkosten 15,00 EUR

7.  Kontrollen von Grundstücksentwässerungsanlagen,  
je angefangene halbe Stunde, zzgl. Fahrtkosten 15,00 EUR

8.  Videobefahrungen von Grundstücksentwässerungsanlagen  
durch Dienstleister nach Aufwand

9.  Videobefahrungen von Grundstücksentwässerungsanlagen 
durch eigenes Personal, je angefangene halbe Stunde,  
zzgl. Fahrtkosten 19,00 EUR

10.  Dichtigkeitsprüfungen von Grundstücksentwässerungs-
anlagen durch Dienstleister nach Aufwand

11.  Reinigung von Grundstücksanschlüssen oder Grundstücksent-
wässerungsanlagen durch Dienstleister nach Aufwand

12.  Reinigung von Grundstücksanschlüssen oder Grundstücks-
entwässerungsanlagen durch eigenes Personal,  
je angefangene halbe Stunde, zzgl. Fahrtkosten 
 30,00 EUR zzgl. 15,00 EUR je weiterer Person

13.  Reparatur von Grundstücksentwässerungsanlagen  
durch Dienstleister nach Aufwand

14.  Bescheid für die Überwachung von Einleitern –  
oder Indirekteinleitern 15,00 EUR

15.  Überwachung der Selbstüberwachung vor Ort, je angefangene 
halbe Stunde, zzgl. Fahrtkosten 15,00 EUR

16.  Abwasseranalytik durch Dienstleister nach Aufwand

17.  Abwasseranalytik durch eigenes Personal, je Probe 
- für den Parameter CSB 7,32 EUR 
- für den Parameter BSB5 3,63 EUR 
- für den Parameter Nges.(org./anorg.) 9,49 EUR 
- für den Parameter Pges. 8,90 EUR 
- für die Parameter pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur 
 1,42 EUR 
- für den Parameter NH4 8,66 EUR 
- für den Parameter NO3 7,25 EUR 
- für den Parameter NO2 7,25 EUR 
- für den Parameter abfiltrierbare Stoffe 2,37 EUR

18.  Aufwand bei der Sachbearbeitung einer Rücklastschrift  
bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat 
 5,00 EUR zzgl. Bankgebühren

19.   Erteilung einer Pfandfreigabeerklärung/ 
Löschungsbewilligung 35,00 EUR

20.  Kosten des Rechtsbehelfsverfahrens  
(Zeitaufwand/zzgl. Fahrtkosten)

Bearbeitungsaufwand nach Zeitaufwand inklusive Personalkosten, 
Arbeitsplatzgrundausstattung, sächlichem Verwaltungsaufwand 
und Raumkosten für die regelmäßige Tätigkeit beim Zweckver-
band der Angestellten und Arbeiter, je angefangene Viertelstunde 
 • einfacher Dienst 8,42 EUR 
 • mittlerer Dienst 10,90 EUR 
 • gehobener Dienst 13,17 EUR 
 • höherer Dienst 17,99 EUR

21.  Zuschlag für Tätigkeiten außerhalb der Dienststunden  
des Zweckverbandes 
 • an Arbeitstagen vor 07:00 und nach 16:00 25 % 
 • an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 25 %

22.  Fahrtkostenersatz 
pro km Straßenentfernung vom Sitz des Zweckverbandes  
zum Ort der Handlung 0,30 EUR

23.  Abnahme von Absetzungszählern gem.  
§ 6 Abs. 2 GebS vor Ort 20,00 EUR/Zähler

24.  Digitalisierung von Ergebnissen der Wartung von Grundstücks-
kläranlagen (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 AbwS) 5,00 EUR/Wartung

25.  Mahnung gemäß § 13 SächsVwVG 5,00 bis 25,00 EUR

26.  Pfändung gemäß §§ 14, 15 SächsVwVG 
wenn die Vornahme der Amtshandlung bis zu drei Stunden  
in Anspruch nimmt 35,00 EUR 
wenn die Vornahme der Amtshandlung mehr als drei Stunden 
in Anspruch nimmt 45,00 EUR

27.  Verwertung von Sicherheiten gemäß  
§ 16 SächsVwVG i. V. m. § 327 AO 60,00 EUR

28.  Androhung eines Zwangsmittels gemäß § 20 SächsVwVG,  
soweit sie nicht mit dem Verwaltungsakt verbunden ist,  
durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung  
aufgegeben wird 10,00 bis 100,00 EUR

29.  Festsetzung von Zwangsgeld gemäß § 22 SächsVwVG 
 10,00 bis 1.000,00 EUR

30.  Anwendung von Zwangsmitteln, Ersatzvornahme  
oder unmittelbarer Zwang gemäß §§ 24, 25 SächsVwVG 
 25,00 bis 1.000,00 EUR“

Artikel 2 – In-Kraft-Treten

(1)  Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht 
auf Grund des SächsVwKG, des SächsKAG oder des Vorschalt-
gesetzes Kommunalfinanzen bereits entstanden sind, gelten 
anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im 
Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld gegolten haben.

(2)  Artikel 1 tritt am Tage nach der öffentlichen  
Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4 SächsGemO 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen,  
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung  
verletzt worden sind,

3.  der Verbandsvorsitzende dem Beschluss gemäß § 56 Abs. 3  
in Verbindung mit § 21 Abs. 3 SächsKomZG wegen  
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder 
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift  

gegenüber dem Abwasserverband „Untere Döllnitz“  
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung  
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. 

Oschatz, den 05. 09. 2017 
 

Andreas Kretschmar 
Verbandsvorsitzender


